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Siebente Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung über die Neuorganisation des 

Hochschulwesens.
— Regelung der Universitäts- und Hochschul

gebühren —

Vom 21. August 1951

I n  Ausführung des § 6 Ziffer 9 der Verordnung 
vom 22. Februar 1951 über die Neuorganisation des 
Hochschulwesens (GB1. S. 123) wird auf Grund des 
§ 10 der Verordnung im Einvernehmen mit dem Mi
nisterium der Finanzen und den für die Hochschulen 
zuständigen Stellen der Regierung der Deutschen 
Demokratischen Republik folgendes bestimmt:

§ 1
Um eine einheitliche Regelung der Gebühren im 

Hochschulwesen der Deutschen Demokratischen Re
publik zu erreichen, werden die Gebühren für Stu
dierende aller Fakultäten der Universitäten und 
Hochschulen (mit Ausnahme der Kunst- und Musik
hochschulen sowie der Hochschule für Planökonomie 
und der Deutschen Verwaltungsakademie „Walter 
Ulbricht“) wie folgt einheitlich festgesetzt:

A. Studiengebühr
(einschl. Einschreibgebühr, Semestergebühren, 
anteilige Prüfungsgebühren, Sozialversiche
rungsbeitrag — in Höhe von 72,— DM) 
je Studienjahr .......................................  450,— DM;

B. Gebühren für Gasthörer

1. Grundgebühr
a) bei Belegung bis zu

2 Wochenstunden jährlich 20,— DM,
b) bei Belegung bis zu

6 Wochenstunden jährlich 50,— DM,
c) bei Belegung über

6 Wochenstunden jährlich 100,— DM,

2. neben der Grundgebühr nach
Ziffer 1 hat jeder Gasthörer 
je belegte Vorlesung und 
Übungswochenstunde für das 
Studienjahr zu entrichten .. 10,— DM,

3. bei Belegung nur eines Vor
lesungsabschnittes (Semesters) 
wird die Hälfte der unter 
Ziffer 1 und 2 auf geführten 
Gebühren erhoben;

C. Promotionsgebühr .................................  200,— DM;

D. Gebühr für Prüfung über Zulas
sung zum Studium ohne Abgangs
zeugnis einer zur Universitäts
reife führenden Schule .........................  50,— DM.

§ 2
Besondere Gebühren für die Teilnahme an Staats

examina (Abschlußprüfungen) werden nicht erhoben.

§ 3
(1) Alle Gebühren sind von den Studierenden bei 

der Kasse der Universität oder Hochschule einzu
zahlen.

(2) Die Studiengebühr und die Gebühren für Gast
hörer können in zwei gleichen Raten am 1. Oktober 
und 1. April jedes Jahres bezahlt werden. Die übrigen 
Gebühren sind in einem Betrag zu entrichten.

§ 4
Der Erlaß der Studiengebühr wird in der jeweili

gen Stipendienverordnung geregelt.

§ 5
(1) Für Studierende, die im letzten Jahr ihres Stu

diums ein Stipendium erhalten haben und für wis
senschaftliche Aspiranten ist die Promotion gebüh
renfrei.


